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Ergänzungsblätter zum Buch

Tiroler Raumordnungsgesetz 2016
3. Auflage

Die Änderungen sind unterlegt

Der Novellenspiegel ist zu ergänzen:

LGBl. Nr. 46/2020 (Art. 1; RV 3/20)
LGBl. Nr. 51/2020 (Art. 39 Tiroler COVID-19-Anpassungsgesetz; RV 128/20)

§ 11 Abs. 5 wurde angefügt:
[bis 30.06.2021] (5) Die Frist nach Abs. 4 wird für die Dauer des durch Verord-

nung der Landesregierung nach § 8 Abs. 2 des Tiroler COVID-19-Gesetzes, LGBl.
Nr. 51/2020, bestimmten Zeitraums gehemmt, wenn die Frist zur Widmung von
Grundflächen als Sonderfläche oder als Vorbehaltsfläche zu Beginn dieses Zeit-
raumes noch nicht abgelaufen ist oder die Ermächtigung hierzu während dieses
Zeitraums erteilt wird.

§ 13 Abs. 10 wurde angefügt:
(10) Zum Zweck der Überwachung der Einhaltung der sich aus den vorstehen-

den Bestimmungen ergebenden Beschränkungen für Freizeitwohnsitze sind den
damit betrauten Organen der Gemeinde die Zufahrt und zu angemessener Tages-
zeit der Zutritt zu dem jeweiligen Objekt zu gewähren und die erforderlichen Aus-
künfte über dessen Verwendung zu erteilen. Ist auf Grund bestimmter Tatsachen
eine Nutzung anzunehmen, die den Beschränkungen widerspricht, haben die Ver-
sorgungs- oder Entsorgungsunternehmen, die Erbringer von Postdiensten oder
von elektronischen Zustelldiensten auf Anfrage der Behörde die zur Beurteilung
der Nutzung erforderlichen Auskünfte zu erteilen oder die erforderlichen perso-
nenbezogenen Daten zu übermitteln.

§ 13a Abs. 5  hat zu lauten:
(5) In Verfahren wegen Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 hat der Eigen-

tümer des Wohnsitzes oder der sonst hierüber Verfügungsberechtigte auf schrift-
liches Verlangen der Behörde binnen einer angemessen festzusetzenden Frist den
Nachweis über die Nutzung des betreffenden Wohnsitzes zu erbringen. § 13
Abs. 10 ist sinngemäß auf Organe der Bezirksverwaltungsbehörde anzuwenden.
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§ 31c Abs. 5 wurde angefügt:
[bis 30.06.2021] (5) Die Frist zur Fortschreibung jener örtlichen Raumordnungs-

konzepte, die in dem durch Verordnung der Landesregierung nach § 8 Abs. 2 des
Tiroler COVID-19-Gesetzes, LGBl. Nr. 51/2020, bestimmten Zeitraum oder inner-
halb des Folgezeitraumes von sechs Monaten fortzuschreiben wären (Abs. 2),
verlängert sich um weitere sechs Monate.

§ 68 Abs. 8 hat zu lauten:
(8) Die Entscheidung der Landesregierung über die Erteilung oder Versagung

der aufsichtsbehördlichen Genehmigung für die Änderung des Flächenwid-
mungsplanes hat mit schriftlichem Bescheid zu erfolgen. Gleichzeitig sind die
digitalen Daten der Gemeinde zu übermitteln. Der Bescheid über die Erteilung
oder Versagung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung gilt mit dem Herunterla-
den durch die Gemeinde als zugestellt. Die Erteilung oder Versagung der auf-
sichtsbehördlichen Genehmigung und die Übermittlung der Daten an die Gemein-
de sind im elektronischen Flächenwidmungsplan zu dokumentieren. Die Gemein-
de hat die Daten dauerhaft zu verwahren.

§ 69 Abs. 2 und Abs. 3 haben zu lauten:
(2) Ergibt die aufsichtsbehördliche Prüfung, dass die beabsichtigte Änderung

des Flächenwidmungsplanes den gesetzlichen Voraussetzungen entspricht, so
hat die Landesregierung auf Verlangen der Gemeinde die digitalen Daten der Än-
derung des Flächenwidmungsplanes zu erstellen und diese der Gemeinde über
den elektronischen Flächenwidmungsplan zur Verfügung zu stellen. Das Ergebnis
der aufsichtsbehördlichen Prüfung ist im elektronischen Flächenwidmungsplan zu
dokumentieren. Gleichzeitig sind die digitalen Daten elektronisch zu signieren.
Ergibt die aufsichtsbehördliche Prüfung, dass die beabsichtigte Änderung des
Flächenwidmungsplanes den gesetzlichen Voraussetzungen nicht entspricht, so
hat die Landesregierung das Ergebnis der aufsichtsbehördlichen Prüfung der
Gemeinde schriftlich mitzuteilen.

(3) Die Gemeinde kann der Landesregierung weiters den fertig ausgearbeiteten
Entwurf einer Änderung des Flächenwidmungsplanes zur aufsichtsbehördlichen
Prüfung nach Abs. 1 vorlegen. In diesem Fall hat die Vorlage der digitalen Daten
über den elektronischen Flächenwidmungsplan zu erfolgen. Die digitalen Daten
haben die maßgebenden Entscheidungsgrundlagen zu enthalten. Die Landesre-
gierung hat die digitalen Daten unverzüglich zu dokumentieren und elektronisch
zu signieren. Abs. 2 zweiter, dritter und vierter Satz ist anzuwenden.

§ 97 hat zu lauten:
Amtshandlungen und schriftliche Ausfertigungen der Umlegungsbehörde und

des Landesverwaltungsgerichts sind von den landesrechtlich geregelten Gebüh-
ren und Verwaltungsabgaben befreit.
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§ 98 Abs. 4 hat zu lauten:
(4) Im Rahmen des Fondszweckes nach Abs. 1 obliegen dem Tiroler Boden-

fonds:
a) der Erwerb von Grundstücken und deren entgeltliche Weitergabe,
b) die Unterstützung der Gemeinden bei Maßnahmen als Träger von Privat-

rechten (§ 33),
c) im Auftrag der Landesregierung die Vorbereitung und Abwicklung der Ge-

währung von Zuschüssen des Landes an Gemeinden für den Erwerb von
Grundstücken, für infrastrukturelle Vorhaben, für Maßnahmen zum Zweck
der Sanierung oder Revitalisierung gewachsener Ortskerne und für land-
schaftspflegerische Begleitmaßnahmen, insbesondere im Zusammenhang
mit der Erbringung von Leistungen nach § 14 Abs. 2 des Tiroler Wohnbau-
förderungsgesetzes 1991, einschließlich der Überwachung der bestim-
mungsgemäßen Verwendung derselben,

d) die Öffentlichkeitsarbeit hinsichtlich der dem Tiroler Bodenfonds obliegen-
den Aufgaben einschließlich der Einrichtung und des Betriebs einer Inter-
netseite.

§ 103 Abs. 1 Schlussteil hat zu lauten:
Weiters hat das Kuratorium an der Gewährung von Zuschüssen nach § 98 Abs. 4
lit. c durch die Abgabe einer Stellungnahme an den Geschäftsführer mitzuwirken.

§ 114 Abs. 7 bis 10 wurden in Abs. 9 bis 12 umbenannt und Abs. 7 und 8 eingefügt:
(7) Die Gemeinden haben für Sonderflächen für Handelsbetriebe, auf denen am

31. Dezember 2019 ein Handelsbetrieb nicht bestanden hat und die nicht den An-
forderungen des § 48a Abs. 4 entsprechen, spätestens bis zum 31. März 2021 die
erforderlichen zusätzlichen Teilfestlegungen (§ 51) zu treffen und der Landesregie-
rung zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorzulegen; dies gilt nicht in den
Fällen des Abs. 8. Bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung darf die Baubewilli-
gung für die Schaffung und die Erweiterung von Handelsbetrieben nicht erteilt
werden.

(8) Auf am 31. Dezember 2019 anhängige Baubewilligungsverfahren betreffend
die Schaffung oder Erweiterung von Handelsbetrieben ist § 48a Abs. 4 nicht anzu-
wenden. Eine solcherart erteilte Baubewilligung erlischt abweichend von § 35 Abs.
1 lit. b der Tiroler Bauordnung 2018, wenn nicht innerhalb von einem Jahr nach
dem Eintritt der Rechtskraft mit der Ausführung des Bauvorhabens begonnen wird
oder wenn das Bauvorhaben nicht innerhalb von einem Jahr nach Baubeginn
vollendet wird. Weiters sind eine Erstreckung der Frist für den Baubeginn und für
die Bauvollendung nach § 35 Abs. 3 und eine neuerliche Erteilung der Baubewilli-
gung nach § 35 Abs. 8 der Tiroler Bauordnung 2018 nicht zulässig.

§ 121 Abs. 6 lit. b hat zu lauten:
b) grundstücks- und gebäudebezogene Daten, verbrauchsbezogene Daten

und Daten über die Art der Verwendung von Wohnsitzen,
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§ 121 Abs. 8 hat zu lauten:
(8) Die nach Abs. 1 Verantwortlichen dürfen von Personen, die Eigentümer von

Freizeitwohnsitzen oder sonst hierüber Verfügungsberechtigte sind, Daten nach
Abs. 6 und Abs. 7 lit. a und d

a) den mit der Vollziehung des Tiroler Grundverkehrsgesetzes 1996, des Tiro-
ler Aufenthaltsabgabegesetzes 2003, LGBl. Nr. 85, und des Tiroler Freizeit-
wohnsitzabgabegesetzes, LGBl. Nr. 79/2019, in der jeweils geltenden Fas-
sung betrauten Behörden zum Zweck der Wahrnehmung der ihnen nach
diesen Gesetzen übertragenen Aufgaben und

b) den Tourismusverbänden zum Zweck der Überwachung der Entrichtung
der Aufenthaltsabgabe

übermitteln. Die Behörden und die Tourismusverbände dürfen die Daten zu dem in
den lit. a und b jeweils genannten Zweck verarbeiten.

§ 122 Abs. 3 wurde angefügt:
(3) Die §§ 11 Abs. 5 und 31c Abs. 5 treten mit dem Ablauf des 30. Juni 2021

außer Kraft.


